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s p e z i a l

Finanzierung des Gesundheitswesens
B Ä K  l e g t  R e f o r m s k i z z e  v o r

Die Ärzteschaft plädiert in ihrem Papier „Anforderungen zur Weiterent-
wicklung des dualen Krankenversicherungssystems in Deutschland“ 

dafür, am bisherigen Wettbewerb von gesetzlicher und privater Krankenver-
sicherung festzuhalten, jedoch die Finanzautonomie der gesetzlichen Kran-
kenkassen wiederherzustellen. Hierfür soll der derzeitige Versichertenanteil 
zu einem festen, einkommensunabhängigen und von den Kassen autonom 
festzulegenden Gesundheitsbeitrag weiterentwickelt werden. Der Gesund-
heitsbeitrag variiert zwischen den gesetzlichen Krankenkassen. Dieser wird 
unabhängig von Alter, Geschlecht und von Vorerkrankungen erhoben und ist 
innerhalb einer Kasse für alle Versicherten gleich.

Um eine zu hohe Belastung von beitragspflichtigen Versicherten mit nied-
rigen Einkommen zu verhindern, wird der Gesundheitsbeitrag, den der 
einzelne Versicherte zahlen muss, auf eine Belastungsgrenze von einem 
maximalen beitragspflichtigen Anteil von 9 Prozent des gesamten Haus-
haltseinkommens (entspricht aktuell der heutigen Belastungsgrenze von 
10,2 Prozent des sozialversicherungspflichtigen Einkommens, Jahresgutach-
ten 2012/2013 des SVR) beschränkt. Liegt der Gesundheitsbeitrag oberhalb 
der Belastungsgrenze von 9 Prozent des gesamten Haushaltseinkommens 
des Versicherten, wird die Differenz über den Sozialausgleich finanziert. Der 
Gesundheitsbeitrag ist innerhalb einer Kasse für alle Versicherten gleich 
hoch.

Um Sicherheit bei der Kalkulation der Lohnnebenkosten zu gewährleisten, 
wird an dem bereits jetzt auf 7,3 Prozent festgeschriebenen Arbeitgeberanteil 
festgehalten.

Dringend notwendig ist aus Sicht der Ärzteschaft auch eine grundlegende 
Neukonzeption und Reduktion des Gesundheitsfonds zur Stärkung der Sub-
sidiarität des Gesundheitssystems. Der aus Arbeitgeberbeiträgen, Zuwei-
sungen der gesetzlichen Rentenversicherung an die Krankenkassen sowie 
aus Steuermitteln gespeiste Fonds soll künftig den Sozialausgleich für Versi-
cherte mit niedrigen Einkommen sowie Aufwendungen für die ebenfalls neu 
zu konzipierende Familienmitversicherung finanzieren. Um mehr Generati-
onengerechtigkeit herzustellen, schlägt die Ärzteschaft die Einrichtung eines 
Gesundheits-Sparkontos aus Steuermitteln für alle in Deutschland gebore-
nen Kinder als kapitalgedecktes Ansparprogramm vor, das die finanziellen 
Folgen der zukünftigen demografischen Entwicklung abfedern kann.

Auch der diesjährige 116. Deutsche Ärztetag in Hannover wird sich auf 
Grundlage des vorgestellten Konzepts intensiv mit weiteren Fragen der Fi-
nanzierung des Gesundheitssystems beschäftigen.
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